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Resolution 2299 (2016) 

vom 25. Juli 2016 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf alle seine früheren einschlägigen Resolutionen über Irak, insbesondere die Resoluti-

onen 1500 (2003) vom 14. 



Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats vom 1. August 2015 bis 31. Dezember 2016 

681 
 

 der Regierung Iraks nahelegend, auch künftig die Regierungsführung zu stärken, mehr sachbezogene 

Reformen zu verfolgen, insbesondere wirtschaftliche und institutionelle Reformen zur Verbesserung des Le-

bensstandards aller Iraker, insbesondere durch die Bekämpfung der Korruption, die Menschenrechte und die 

Rechtsstaatlichkeit zu fördern, die Situation der Frauen und Mädchen zu verbessern, insbesondere derjeni-

gen, die von ISIL (Daesh) betroffen sind, die Sicherheit und die öffentliche Ordnung zu verbessern, insbe-
sondere durch die Reform des Sicherheitssektors, und den Terrorismus und die sektiererische Gewalt zu be-

kämpfen, mit dem erneuten Ausdruck seiner Unterstützung für das Volk und die Regierung Iraks bei ihren 

Bemühungen um den Aufbau einer sicheren, stabilen, föderalen, geeinten und demokratischen Nation auf der 

Grundlage der Rechtsstaatlichkeit und der Achtung der Menschenrechte, und nachdrücklich betonend, dass 

die Regierung auf unabhängige Weise umfassende, rasche, unparteiische und wirksame Untersuchungen vor-

nehmen und diejenigen zur Rechenschaft ziehen muss, die für Menschenrechtsverletzungen oder -übergriffe 

und Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht verantwortlich sind, 

 betonend
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zur Fortsetzung ihrer Anstrengungen ermutigend, feststellend, welche wichtige Rolle das Amt des Hohen 

Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen auf der Grundlage seines Mandats dabei wahrnimmt, die Re-

gierung in Abstimmung mit der Hilfsmission der Vereinten Nationen für Irak in diesen Fragen laufend zu 

beraten und zu unterstützen, und der Regierung nahelegend, weiter mit der Mission und den humanitären 

Organisationen zusammenzuarbeiten, um die Auslieferung humanitärer Hilfe an alle Bedürftigen zu gewähr-

leisten, 

 sowie betonend, wie wichtig die Anstrengungen zur Unterstützung der Stabilisierung und der langfris-

tigen nachhaltigen Entwicklung sind, insbesondere in von ISIL (Daesh) befreiten Gebieten, mit der nach-
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Hinsicht unter Hinweis auf seine Resolutionen 1379 (2001) vom 20. November 2001, 1612 (2005) vom 

26. Juli 2005, 1882 (2009) vom 4. August 2009, 1998 (2011) vom 12. 




